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Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen und haben das Gefühl, dass es einem Kind 

oder Jugendlichen nicht gut geht? 

Das Bundeskinderschutzgesetz ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Seitdem haben alle Personen, 

die in beruflichem Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung im Einzelfall einen Anspruch auf Beratung durch eine erfahrene Fachkraft. 

Dieser Anspruch besteht gegenüber dem Jugendamt. Dies ergibt sich aus § 8b Absatz 1 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). 

Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist dabei bewusst weit gehalten. Es sind alle Personen 

einbezogen, die bei ihrer Berufstätigkeit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben. 

Das können etwa Erzieherinnen, Tagesmütter und Tagesväter, Lehrkräfte, Ärzte, Hebammen, 

Personal in Schulen, Psychologen, Mitarbeiterinnen von Musik- oder Ballettschulen, Fußballtrainer 

sein. Aber auch Ausbilder und Kolleginnen und Kollegen von Jugendlichen im Einzelhandel, der 

Gastronomie und Hotellerie haben einen Beratungsanspruch. 

Kurz gesagt: Jeder, der hauptberuflich oder nebenamtlich auf Honorarbasis mit Kindern und 

Jugendlichen arbeitet, kann sich bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung kostenfrei 

beraten lassen. 

Für diese Beratungen gibt es »insoweit erfahrene Fachkräfte«. Diese sind auf 

Kindeswohlgefährdungen spezialisiert und haben viel praktische Erfahrung darin, Gefahren für das 

Kindeswohl zu beurteilen und Sie zu beraten, was als nächstes zu tun ist. 

Die Mitwirkung einer solchen qualifizierten Fachkraft bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

für ein Kind oder einen Jugendlichen im Einzelfall trägt für Sie zu einer größeren 

Handlungssicherheit bei. Häufig sind nämlich die Anhaltspunkte für eine Gefährdung nicht 

eindeutig. 

Die Beratung wird zunächst in anonymisierter Form durchgeführt. Es geht dabei um die Beurteilung 

von Anzeichen und um die Frage, ob eine Gefährdung vorliegen könnte oder nicht. Auch die weitere 

Vorgehensweise kann Inhalt der Beratung sein. Erst wenn sich herausstellt, dass das betroffene Kind 

oder der Jugendliche akut gefährdet ist, benötigt das Jugendamt genauere Angaben, um den 

notwendigen Schutz umgehend sicherzustellen. 

Sie möchten im Kontext der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung die Beratung durch eine 

Insoweit erfahrene Fachkraft (InsoFa) in Anspruch nehmen? Im Landkreis Mansfeld-Südharz erfolgt 

die Vermittlung eines Beratungstermins über die Koordinierungsstelle: 

Anmeldung für Fachberatung zur Risikoeinschätzung 

Fachkräfte nehmen telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf: 
 

Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e.V. 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 

Koordinierungsstelle für die "insoweit erfahrenen Fachkräfte": 
Fachberatung Risikoeinschätzung Kindeswohlgefährdung 

KONTAKTDATEN 
Straße Glück Auf 41 

06526 Sangerhausen 
Telefon:   0 34 64   -   57 29 45 

E-Mail:  asfw-eb-sangerhausen@t-online.de 
SPRECHZEITEN 

Montag u. Dienstag 
9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch u. Donnerstag u. Freitag 
9:00  - 12:00 Uhr 

 

Kinder wirksam schützen: Beratung bei Kindeswohlgefährdung 
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Wahrnehmen und Erkennen und Dokumentieren von Anhaltspunkten &  
Einschätzung des Gefährdungsrisikos: Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor? 

 

Fachkräfte einer Einrichtung der Jugendhilfe (§ 8a Abs. 4, Pkt.2 SGB VIII) oder 
Fachkäfte des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens (§ 4, Abs. 2 KKG) oder 
Personen, die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen (§ 8b Abs. 1 SGB VIII), 
möchten zur Risikoeinschätzung einer möglichen bzw. tatsächlichen Kindeswohlgefährdung 
eine insoweit  erfahrene Fachkraft (InsoFa) zur Fachberatung hinzuziehen … 

Ein Kind / Jugendlicher fällt 
in einer Einrichtung bzw. in einer Maßnahme 

des Trägers auf 

(Anonyme) Hinweise/Informationen 
anderer Mitarbeiter und/oder  

von außenstehenden Personen 

Terminvereinbarung u. Klärung organisatorischer Fragen 

 

Die für die Beratungsanfrage verantwortliche InsoFa meldet sich am 
Anmeldetag bzw. im Verlauf des nachfolgenden Werktages bei der 
anfragenden Fachkraft / Einrichtung zwecks Terminvereinbarung für die 
Fachberatung zur Risikoeinschätzung sowie Klärung organisatorischer 

Fragen (Zeitpunkt, Dauer, Ort, Teilnehmer, Anfahrt , u.a.m.) 

Erfassung Basisinformationen / Vermittlung Beratungsfachkraft 

 

Fachassistentin / Fachkraft der Koordinierungsstelle nimmt Anfrage 
entgegen, erfasst Basisinformationen zur Beratungsanfrage, informiert 
anfragende Fachkraft über den weiteren Verfahrensablauf, wählt eine 
InsoFa aus dem Berater-Pool aus und übergibt die Beratungsanfrage an 
die ausgewählte InsoFa. 

 

Im Einzelnen umfasst dieser Arbeitsschritt folgende Aufgaben: 

 Aufnahme Kontaktdaten anfragende Fachkraft bzw. anfragende 
Einrichtung 

 Erfassung Basisinformationen zum Arbeitskontext der anfragenden 
Fachkraft (Arbeitskontext - Anzahl Mitarbeiter - Anzahl Kinder / 
Jugendlicher?) 

 Erfassung Basisinformationen zum Fallkontext (Vorname, Geschlecht, 
Alter, Familienkontext des Kindes/ Jugendlichen - Gewichtige 
Anhaltspunkte / Problemsituation / Beteiligte – Beratungsanliegen?) 

 Information der anfragenden Fachkraft über Verfahrensweg: 
Verantwortliche InsoFa meldet sich am Anmeldetag bzw. im 
Verlauf des nachfolgenden Werktages zwecks Terminverein- 
barung der Fachberatung 

 Auswahl einer InsoFa aufgrund der Basisinformationen zum Arbeits- 
und Fallkontext, dem Beratungsprofil der InsoFa sowie den freien 
Arbeitskapazitäten. 

 Kontaktaufnahme mit ausgewählter InsoFa (per Telefon und/oder 
E-Mail) und verbindliche Übergabe des Beratungsfalles 

Fachberatung zur Risikoeinschätzung einer Kindeswohlgefährdung: 

durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (InsoFa) nach § 8a Abs. 4 und § 8b Abs. 1 SGB VIII 

Abschluss des Verfahrensprozesses: Fachberatung durch InsoFa zur Risikoeinschätzung einer Kindeswohlgefährdung 

Anmeldung für Fachberatung zur Risikoeinschätzung 

 

Fachkräfte nehmen telefonisch oder per E-Mail Kontakt 
mit der Koordinierungsstelle auf: 

 

Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e.V. 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Koordinierungsstelle für die "insoweit erfahrenen Fachkräfte": 

Fachberatung Risikoeinschätzung Kindeswohlgefährdung 

KONTAKTDATEN 
Straße Glück Auf 41 

06526 Sangerhausen 
Telefon:   0 34 64   -   57 29 45 

E-Mail:  asfw-eb-sangerhausen@t-online.de 

SPRECHZEITEN 
Montag u. Dienstag 

9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch u. Donnerstag u. Freitag 

9:00  - 12:00 Uhr 
 

Durchführung der Fachberatung 

 

1. Auftrags- und Kontextklärung 

2. Fallschilderung 

3. Verständigungs- und Nachfragephase 

4. Konfrontationsphase durch die insoweit erfahrene Fachkraft 

5. Objektivierungsphase 

6.  Entscheidungsphase 

 

Fachberatung i.d.R. vor Ort in der Einrichtung – Dauer ca. 90 min. 

 

Die InsoFa berät als „Verfahrungsexperte“ und trägt in dieser Funktion zur 
Falleinschätzung bzw. Klärung der Handlungsschritte (Hilfe- und Schutzkonzept) 
bei.  

 

Die Fallverantwortung verbleibt bei den Fachkräften der anfragenden 
Einrichtung. 

 

(siehe auch 
Gesprächsleitfaden Fachberatung (Slüter, Fortbildung MSH, 2014/02)) 

Vorbereitung Fachberatung 

 

Information Arbeitskollegen & Organisation der Vertretungszeit – Vorbereitung 
Beratungsinhalte – Vorbereitung Arbeitsmittel – evtl. Fallreflexion mit InsoFa-

Kollegen – Fahrzeit: Anfahrt – u.a.m. 

Dokumentation und Nachbereitung Fachberatung 

 

Fahrzeit: Abfahrt – Dokumentation der Fachberatung – evtl. FallReflexion von 
Verlauf, Inhalten u. Ergebnissen der Fachberatung mit InsoFa-Kollegen 

Fachberatung: Folgetermin? 

 

In Einzelfällen ist ein 2. Fachberatungsgespräch notwendig und sinnvoll … 

http://www.netzwerk-kinderschutz-msh.de/A_04_NetzWerkAkteure/01_Akteure/F_A008_InSoFa/InSoFA_Fortbildung2014_MSH/05_00_ArbeitsMaterialien_Inhalt
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